
 
 
 

Satzung zur 3. Änderung der 
Satzung über die Benutzung der öffentlichen Grünanlagen der Stadt Plauen 

und die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Grünanlagen der Stadt 
Plauen (Grünanlagen- und Gebührensatzung) 

vom … 
  
  
Auf Grund von § 4 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 18. März 2003 (SächsGVBl. S. 55, ber. S. 159), zuletzt geändert durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 26. Juni 2009 (SächsGVBl. S. 323, 325) und §§ 1, 2, 9 des Sächsischen 
Kommunalabgabengesetzes (SächsKAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. August 2004 
(SächsGVBl. S. 418), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 19. Mai 2010 (SächsGVBl. 
S. 142) erlässt die Stadt Plauen folgende Satzung: 
  
  
 
 
 
 
 

Artikel 1 
  

3. Änderung der Satzung über die Benutzung der öffentlichen Grünanlagen der Stadt Plauen 
und die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Grünanlagen der Stadt Plauen 

(Grünanlagen- und Gebührensatzung) 
  

 
1. Die Satzung über die Benutzung der öffentlichen Grünanlagen der Stadt Plauen und die  
Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Grünanlagen der Stadt Plauen (Grünanlagen- und 
Gebührensatzung) vom 25. Januar 2008, zuletzt geändert durch Satzung vom 27. September 2010, 
wird wie folgt geändert: 
 
a) § 1 Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 
 
„Die öffentlichen Grünanlagen sind im Verzeichnis der Stadt Plauen (Anlage 1) aufgeführt und in ihrer 
räumlichen Lage in der Übersichtskarte der Stadt Plauen (Blatt 73), ausgefertigt am 4. Oktober 2011 
im Maßstab 1:50.000 (Anlage 2), eingetragen.“ 
 
b) § 1 Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 
 
„Als Bestandteil der Übersichtskarte gelten die Detailkarten Blatt 1 bis 72.“ 
  
 
2. Die Anlage 1: Grünanlagenverzeichnis zur Satzung über die Benutzung der öffentlichen 
Grünanlagen der Stadt Plauen und die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Grünanlagen 
der Stadt Plauen (Grünanlagen- und Gebührensatzung) vom 25. Januar 2008, zuletzt geändert durch 
Satzung vom 27. September 2010, wird wie folgt gefasst: 
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3. Die Anlage 2: Auszug aus der Stadtkarte der Stadt Plauen vom 20. Dezember 2007 mit 
Kennzeichnung der Grünanlagen lt. Anlage 1 zur Satzung über die Benutzung der öffentlichen 
Grünanlagen der Stadt Plauen und die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Grünanlagen 
der Stadt Plauen (Grünanlagen- und Gebührensatzung) vom 25. Januar 2008, zuletzt geändert durch 
Satzung vom 27. September 2010, wird wie folgt geändert: 
 
Blatt 2 mit der geänderten Darstellung 

• Hinzufügung des Flurstücks 1126 zur Grünanlage „Dobenaustraße“. 
  
Blatt 20 mit der geänderten Darstellung 

• Hinzufügung der Grünanlage lfd. Nr. 163. „Wettinstraße“ auf zwei Teilflächen des Flurstückes 
Nummer 4669 der Gemarkung Plauen, welche an der Kreuzung Erich-Ohser-Straße – 
Wettinstraße liegt. 

• Geänderte Darstellung der Grünanlage Nr. 50 „U-Station“ – Anpassung an aktuelle 
Nutzungsgrenzen 

 
Blatt 33 mit der geänderten Darstellung 

• Hinzufügung einer Teilfläche des Flurstückes Nr. 1166 zur Grünanlage „Böschung Äußere 
Reichenbacher Str. zur Dr.-M.-Breitung-Str. im mittleren Bereich. 

 
Blatt 34 mit der geänderten Darstellung 

• Hinzufügung von zwei Teilflächen des Flurstückes Nummer 1173/2 und Wegfall einer 
Teilfläche des Flurstücks Nr. 1161 im Teil der Grünanlage „Anton-Kraus-Straße“ 

• Hinzufügung einer Teilfläche des Flurstücks 1173/2 im westlichen Bereich der Grünanlage 
„Jugendclub“. 

  
Blatt 43 mit geänderter Darstellung 

• Hinzufügung einer Teilfläche des Flurstückes Nummer 85/2, südwestlich des Hauptfriedhofes 
zur neuen Grünanlage „Streuobstwiese Reusa“ 

• Hinzufügung einer Teilfläche des Flurstückes Nummer 89 zur Grünanlage „An der 
Suttenwiese“, westlich an den Hauptfriedhof angrenzend 

 
Blatt 48 mit geänderter Darstellung 

• Hinzufügung einer Teilfläche des Flurstücks 120/63 zur Grünanlage „WG ‚An der Eiche’“, 
angrenzend an das Flurstück 120/44. 

 
Blatt 49 mit geänderter Darstellung 

• Wegfall der Teilfläche des Flurstücks 45 und damit Wegfall der Grünanlage „Spielplatz / 
Stöckigt“ 

• Hinzufügung einer Teilfläche des Flurstücks 58 zur neuen Grünanlage „Spielplatz und Biotop 
Stöckigt“ 

 
Blatt 52 mit geänderter Darstellung 

• Hinzufügung einer Teilfläche des Flurstücks 547 der Gemarkung Straßberg zur Grünanlage 
„Streuobstwiese“ im mittleren Bereich. 

• Wegfall einer Teilfläche des Flurstücks 547 der Gemarkung Straßberg aus der Grünanlage 
„Streuobstwiese“ im nördlichen Bereich 

 
Blatt 54 mit geänderter Darstellung 

• Hinzufügung einer Teilfläche des Flurstücks Nummer 21 zur Grünanlage „Dorfteich/Meßbach“ 
 
Blatt 55 mit geänderter Darstellung 

• Hinzufügung einer Teilfläche des Flurstücks 483a zur neuen Grünanlage „Spielplatz ‚Teddy’ 
Thiergarten“ 

 
Blatt 57 mit geänderter Darstellung 

• Hinzufügung des Flurstücks 2702a zur Grünanlage „Marthaheim“ im westlichen Bereich 



 
Blatt 59 mit geänderter Darstellung 

• Wegfall des Flurstücks 2657 aus der Grünanlage „Senefelder Straße“ 
 
Blatt 60 mit geänderter Darstellung 

• Hinzufügung von fünf Teilflächen des Flurstücks Nummer 2769r zur neuen Grünanlage „Alte 
Zwoschwitzer Straße“ 

 
Blatt 64 mit geänderter Darstellung 

• Hinzufügung einer Teilfläche des Flurstücks 3912 zur neuen Grünanlage „Hückelheim“. 
 
Blatt 72 mit geänderter Darstellung 

• Neue Detailkarte und Hinzufügung der Grünanlage „Thümmlergraben“ auf dem Flurstück 
Nummer 1252/6. 

 
Blatt 73 neue Darstellung 

• Darstellung sämtlicher Grünanlagen der Stadt Plauen auf dem aktuellen Stand 
 
 

Artikel 2 
Ersatzbekanntmachung 

 
Die Satzung mit Grünanlagenverzeichnis (Anlage 1) und der Übersichtskarte der Stadt Plauen (Blatt 
73), ausgefertigt am 4. Oktober 2011 im Maßstab 1:50.000, einschließlich der Detailkarten Blatt 1 bis 
72 (Anlage 2), wird bei der Stadtverwaltung Plauen, Fachbereich Bau und Umwelt, Fachgebiet 
Umweltangelegenheiten, Zimmer 253, Unterer Graben 1, 08523 Plauen für die Dauer von zwei 
Wochen nach der öffentlichen Bekanntmachung dieser Satzung im Mitteilungsblatt der Stadt Plauen, 
dem Amtsblatt der Stadt Plauen, zur kostenlosen Einsicht durch jedermann während der allgemeinen 
Öffnungszeiten der Stadtverwaltung niedergelegt. Jedermann kann die Satzung mit Anlagen einsehen 
und über deren Inhalt Auskunft verlangen. 
Öffnungszeiten: 
 
Montag: 
Dienstag: 
Mittwoch: 
Donnerstag: 

09.00 Uhr - 13.00 Uhr 
09.00 Uhr - 18.00 Uhr 
09.00 Uhr - 13.00 Uhr 
09.00 Uhr - 17.00 Uhr 

 
 

Artikel 3 
In-Kraft-Treten 

  
Die Satzung tritt nach dem Ablauf der Auslegungsfrist in Kraft. 
  
  
  
Plauen, den ……… 
  
  
  
  
Ralf Oberdorfer 
Oberbürgermeister 


